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@  2.  Zur  Prüfung  von  (Zigaretten-)Packungen  (10) 
hinsichtlich  des  korrekten  äußeren  Erscheinungsbil- 
des  werden  elektro-optische  Prüforgane  eingesetzt, 
nämlich  Kamera  (48)  und  Spiegel  (49)  zur  Abbildung 
der  Außenseiten  der  Packung  (10).  Zum  korrekten 
und  gleichzeitigen  Erfassen  aller  Packungsseiten 
werden  die  Packungen  (10)  im  Bereich  einer  Prüfsta- 
tion  (20)  lediglich  im  Bereich  von  zwei  einander 
diametral  gegenüberliegenden  Kanten  erfaßt,  und 
zwar  im  Bereich  der  kurzen  Querkanten  (17,  18). 
Dadurch  liegen  die  Packungsseiten  frei,  so  daß  sie 
durch  entsprechend  postierte  Kameras  bzw.  Kamera 
und  Spiegel  abgetastet  oder  abgelichtet  werden  kön- 
nen. 

Die  Querkanten  (17,  18)  stützen  sich  auf  Förder- 
trums  (37,  38)  entsprechend  schräggestellter  Förder- 
gurte  (35,  36)  ab. 

Fig.  2  
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum 
elektro-optischen  Abtasten,  insbesondere  zum  foto- 
grafischen  Abbilden  von  kubischen  oder  quaderför- 
migen  Gegenständen,  wie  Zigaretten-Packungen, 
mit  wenigstens  einem  schräg  zur  abzutastenden 
Packung  angeordneten  Prüforgan  (Kamera).  Wei- 
terhin  betrifft  die  Erfindung  eine  Vorrichtung  zum 
elektro-optischen  bzw.  fotografischen  Abtasten  von 
kubischen  bzw.  quaderförmigen  Gegenständen. 

Packungen,  insbesondere  Zigaretten-Packun- 
gen  des  Typs  Klappschachtel  (Hinge-Lid-Packung) 
werden  im  Bereich  der  Verpackungsmaschine  sehr 
gründlich  in  bezug  auf  korrekte  Ausbildung  über- 
prüft.  Hierzu  gehört  neuerdings  eine  fotografische 
Überprüfung  mit  Hilfe  von  ortsfest  installierten  Ka- 
meras.  Diese  erfassen  die  Außenflächen  der  Pak- 
kung.  Die  dabei  erzeugten  Abbildungen  werden  mit 
Standardabbildungen  verglichen.  Im  Falle  uner- 
wünschter  Abweichungen  im  äußeren  Erschei- 
nungsbild  werden  die  fehlerhaften  Packungen  aus- 
gesondert. 

Einrichtungen  zur  elektro-optischen  Abtastung 
von  (Zigaretten-)Packungen  sind  so  ausgebildet, 
daß  durch  eine  oder  zwei  Kameras  möglichst  viele 
Außenflächen  der  Packungen  während  des  Trans- 
ports  derselben  erfaßt,  nämlich  abgebildet  werden 
können.  Bei  einer  bekannten  Vorrichtung  (DE-A-38 
01  388)  werden  die  quaderförmigen  Zigaretten- 
Packungen  unter  Anlage  der  (großflächigen)  Vor- 
derwand  an  einem  mit  Saugluft  beaufschlagten 
Förderband  transportiert.  Die  freie  Rückseite  sowie 
zwei  angrenzende  Flächen  können  durch  eine  ne- 
ben  dem  Transportweg  der  Packungen  angeordne- 
te  Kamera  erfaßt  werden.  An  ein  erstes  Förderband 
schließt  dann  ein  zweites,  ebenfalls  mit  Saugluft 
beaufschlagtes  Förderband  an,  welches  die  Pak- 
kung  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  erfaßt.  Eine 
zweite  Kamera  kann  sodann  die  nun  freiliegenden 
Flächen  der  Packung  erfassen. 

Diese  bekannte  Einrichtung  ist  im  Aufbau  ver- 
hältnismäßig  aufwendig.  Die  mit  Saugluft  beauf- 
schlagten  Förderbänder  erfordern  einen  erhöhten, 
permanenten  Energieaufwand. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  Ver- 
fahren  und  Vorrichtung  zum  elektro-optischen  Er- 
fassen  von  insbesondere  quaderförmigen 
Zigaretten-Packungen  vorzuschlagen,  die  durch 
einfachere  Mittel  eine  optimale,  allseitige  Erfassung 
der  Außenseiten  der  Packungen  ermöglichen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  das  erfindungs- 
gemäße  Verfahren  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Packung  mindestens  während  der  elektro-opti- 
schen  Abtastung  lediglich  an  zwei  einander  diame- 
tral  gegenüberliegenden  Ecken  oder  Kanten  der 
Packung  gehalten  wird. 

Der  Erfindung  liegt  der  Gedanke  zugrunde,  die 
Packungen  während  des  Transports  im  Bereich 
einer  Prüfstrecke  so  zu  erfassen,  daß  einerseits 

eine  korrekte  Förderung  erfolgt,  andererseits  aber 
alle  Außenflächen  der  Packungen  freiliegen,  um  sie 
durch  die  Abtastorgane  (Kameras)  zu  erfassen.  Be- 
sonders  vorteilhaft  wird  dieses  Ziel  dann  erreicht, 

5  wenn  die  Packungen  im  Bereich  der  kürzesten, 
einander  diametral  gegenüberliegenden  Kanten 
durch  Förderbänder  bzw.  Fördergurte  erfaßt  wer- 
den.  Es  handelt  sich  dabei  um  zwischen  Stirnfläche 
oder  Bodenfläche  einerseits  und  schmalen,  langge- 

io  streckten  Seitenflächen  andererseits  gebildete  Kan- 
ten  (Querkanten). 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  im  Sinne 
des  Erfindungsgedanken  mit  einander  in  einer  Dia- 
metrale  der  quaderförmigen  Packungen  gegen- 

75  überliegenden  endlosen  Förderorganen,  insbeson- 
dere  Fördergurten,  ausgestattet,  die  die  Packungen 
an  zwei  diametral  gegenüberliegenden,  parallelen 
Kanten  (Querkanten)  während  des  Transports  er- 
fassen.  Die  Packungen  werden  dabei  an  zwei  ein- 

20  ander  gegenüberliegenden  Seiten  durch  schrägge- 
stellte  Abtastorgane  vollflächig  erfaßt.  Insbesondere 
wird  zu  diesem  Zweck  eine  Kamera  und  gegen- 
überliegend  ein  Reflektor  bzw.  Spiegel  installiert. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  beziehen  sich 
25  auf  die  Ausbildung  der  Vorrichtung,  nämlich  auf  die 

Anordnung  und  Ausbildung  von  Förderorganen  für 
den  Transport  der  Packungen  sowie  auf  ein  Aus- 
werferorgan  für  Fehlpackungen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemä- 
30  ßen  Vorrichtung  wird  nachfolgend  anhand  der 

Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  Vorrichtung  zum  elektro-opti- 

schen  Abtasten  von  quaderförmigen 
Packungen  in  Seitenansicht, 

35  Fig.  2  einen  Querschnitt  zu  der  Vorrichtung 
gemäß  Fig.  1  in  der  Schnittebene  II  - 
II  in  vergrößertem  Maßstab. 

Das  in  den  Zeichnungen  dargestellte  Ausfüh- 
rungsbeispiel  einer  Prüfvorrichtung  dient  zur 

40  elektro-optischen  bzw.  fotografischen  Abtastung 
von  quaderförmigen  Gegenständen.  Insbesondere 
geht  es  um  die  Überprüfung  von  (Zigaretten-)  Pak- 
kungen  10  des  Typs  Klappschachtel. 

Die  quaderförmige  Packung  10  ist  durch  Au- 
45  ßenflächen  unterschiedlicher  Größe  begrenzt,  näm- 

lich  durch  Vorderfläche  11  und  Rückfläche  12. 
Diese  sind  durch  verhältnismäßig  schmale,  langge- 
streckte  Seitenflächen  13,  14  miteinander  verbun- 
den.  Die  kleinsten  Flächen  sind  eine  Stirnfläche  15 

50  und  gegenüberliegend  eine  Bodenfläche  16. 
Die  vorgenannten  Flächen  stoßen  im  Bereich 

von  Kanten  aneinander.  Die  kürzesten  Kanten  sind 
zwischen  den  Seitenflächen  13,  14  einerseits  und 
Stirnfläche  15  bzw.  Bodenfläche  16  andererseits 

55  gebildete  Querkanten  17,  18.  Diese  erstrecken  sich 
jeweils  zwischen  vorderseitigen  und  rückseitigen 
Ecken  der  Packungen  10. 

Die  in  einer  hier  nicht  gezeigten  Verpackungs- 
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maschine  hergestellten  und  gefüllten  Packungen 
10  werden  durch  einen  Zuförderer  19  einer  Prüf- 
station  20  zugeführt.  Nach  Durchführung  der 
elektro-optischen  Prüfung  der  Packungen  10  wer- 
den  die  intakten  bzw.  korrekten  Packungen  10  von 
einem  an  die  Prüfstation  20  anschließenden  Abför- 
derer  21  übernommen.  Die  Packungen  10  werden 
im  Bereich  des  Zuförderers  19,  in  der  Prüfstation 
20  und  im  Bereich  des  Abförderers  21  kontinuier- 
lich  und  ohne  Unterbrechung  transportiert,  und 
zwar  unter  Erhaltung  der  vorgegebenen  Abstände 
der  Packungen  10  voneinander. 

Der  Zuförderer  19  besteht  aus  einem  oberen 
Bandförderer  22  und  einem  unteren  Bandförderer 
23.  Zwischen  den  einander  zugekehrten  Förder- 
trums  dieser  Bandförderer  22,  23  werden  die  Pak- 
kungen  10  mit  Abstand  voneinander  transportiert, 
und  zwar  derart,  daß  die  nach  oben  und  unten 
gerichteten  schmalen,  langgestreckten  Seitenflä- 
chen  13,  14  durch  die  verhältnismäßig  breit  ausge- 
bildeten  Bandförderer  22,  23  flächig  erfaßt  werden. 
Die  Bandförderer  22,  23  haben  dadurch  eine  weite- 
re  Funktion,  nämlich  die  Stabilisierung  der  quader- 
förmigen  Packungsform  durch  Übertragung  von 
Druck  auf  die  aus  verleimten  Faltlappen  bestehen- 
den  Seitenflächen  13,  14. 

Um  eine  exakte  Relativstellung  der  Packungen 
10  im  Bereich  des  Zuförderers  19  zu  gewährleisten 
sind  feststehende  Seitenführungen  24,  25  mittig 
zwischen  den  Bandförderern  22,  23  angebracht.  An 
diesen  können  die  Packungen  10  mit  Stirnfläche 
15  und  Bodenfläche  16  zur  Justierung  der  Relativ- 
stellung  Anlage  erhalten. 

Die  Bandförderer  22,  23  sind  über  Umlenkwal- 
zen  26,  27  im  Eintrittsbereich  der  Prüfstation  20 
geführt.  Die  Umlenkwalzen  26,  27  sind  an  Trag- 
wänden  28,  29  gelagert,  die  ihrerseits  mit  einer 
Wange  30  als  Teil  des  Maschinengestells  verbun- 
den  sind. 

Der  Abförderer  21  ist  in  analoger  Weise  ausge- 
bildet,  nämlich  mit  Bandförderern  31,  32  und  Sei- 
tenführungen  33.  Umlenkwalzen  34  der  Bandförde- 
rer  31,  32  sind  ebenfalls  mit  den  Tragwänden  28, 
29  verbunden. 

Im  Bereich  der  Prüfstation  20  sollen  die  Pak- 
kungen  10  so  transportiert  werden,  daß  möglichst 
viele  bzw.  alle  Außenflächen  derselben  frei  liegen. 
Zu  diesem  Zweck  werden  die  Packungen  10  im 
Bereich  der  Prüfstation  20  ohne  Veränderung  der 
Relativstellung  an  zwei  diametral  einander  gegen- 
überliegenden  kurzen  Kanten,  nämlich  den  Querk- 
anten  17  und  18  erfaßt  und  so  (weiter-)transportiert. 

Zu  diesem  Zweck  sind  Endlosförderer  im  Be- 
reich  einer  Prüfstrecke  der  Prüfstation  20  angeord- 
net.  Es  handelt  sich  dabei  um  Fördergurte  35,  36. 
Diese  sind  schräggestellt  bzw.  in  schrägen  Ebenen 
verlaufend  geführt,  derart,  daß  die  Querkanten  17, 
18  etwa  mittig  an  Fördertrums  37,  38  der  Förder- 

gurte  35,  36  anliegen.  Die  Fördergurte  35,  36  be- 
stehen  zweckmäßigerweise  aus  einem  weichen, 
elastischen  Material,  so  daß  die  Querkanten  17,  18 
ohne  Gefahr  von  mechanischen  Beeinträchtigun- 

5  gen  der  Packungen  10  abgestützt  und  geführt  wer- 
den. 

Die  Fördergurte  35,  36  sind  über  Umlenkrollen 
39,  40  geführt,  die  an  schräg  gelagerten  Wellen  41, 
42  angebracht  sind.  Die  Wellen  41,  42  wiederum 

io  sind  in  schräggerichteten  Lagerhülsen  43  gelagert. 
Die  untere,  äußere  Lagerhülse  43  ist  an  der  unter- 
en  Tragwand  29  angebracht.  Die  obere  Lagerhülse 
43  sitzt  an  einem  mit  der  Wange  30  verbundenen 
Tragsteg  44. 

15  Jeweils  eine  Umlenkrolle  40  ist  angetrieben, 
und  zwar  im  vorliegenden  Falle  durch  ein  Kegelrad 
45,  welches  mit  einem  kegelförmigen  Antriebsrad 
46  auf  einer  Antriebswelle  47  in  Eingriff  steht.  Die 
Antriebswellen  47  sind  in  der  Wange  30  drehbar 

20  gelagert. 
Die  Anordnung  der  Förderer  19,  21  sowie  der 

Fördergurte  35,  36  ist  so  getroffen,  daß  die  Pak- 
kungen  10  ununterbrochen  transportiert  werden, 
und  zwar  mit  konstanter  Fördergeschwindigkeit. 

25  Die  Umlenkorgane  sind  demnach  mit  Überlappung 
der  Förderbänder  angeordnet. 

Zum  fotografischen  Abtasten  der  Außenflächen 
der  Packungen  10  sind  im  Bereich  der  Prüfstation 
20  eine  Kamera  48  und  in  bezug  auf  die  Bewe- 

30  gungsbahn  der  Packungen  10  gegenüberliegend 
ein  Spiegel  49  als  Reflektor  angeordnet.  Durch 
diese  beiden  optischen  Organe  können  alle  Seiten 
der  Packungen  10  praktisch  zur  selben  Zeit  erkannt 
bzw.  abgetastet  werden.  Die  Kamera  48  ist  zu 

35  diesem  Zweck  oberhalb  der  Bewegungsbahn  der 
Packungen  10  angeordnet,  und  zwar  in  einer 
Schrägstellung,  derart,  daß  die  nach  rückwärts  wei- 
sende  Fläche,  also  die  Rückfläche  12  der  Packung 
und  die  nach  oben  gerichtete  Seitenfläche  13  so- 

40  wie  die  nach  außen  weisende  Stirnfläche  15  er- 
kannt  werden.  Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  ist  zu 
diesem  Zweck  die  Kamera  48  mit  dem  Objektiv 
etwa  mittig  zu  einer  (gedachten)  Diagonale  50  zwi- 
schen  den  Querkanten  17,  18  angeordnet. 

45  Entsprechend  ist  auch  der  Spiegel  49  positio- 
niert,  derart,  daß  die  in  Bewegungsrichtung  der 
Packungen  10  vornliegende  Vorderfläche  11  sowie 
die  untere  Seitenfläche  14  und  die  nach  innen 
weisende  Bodenfläche  16  abgebildet  werden.  Das 

50  von  dem  Spiegel  49  reflektierte  Bild  wird  ebenfalls 
von  der  Kamera  48  aufgenommen.  Die  Tragwände 
28,  29  sind  mit  Durchtrittsöffnungen  51,  52  für  die 
optischen  Strahlen  bzw.  zur  Anordnung  des  Spie- 
gels  49  versehen. 

55  Durch  Bildvergleich  identifizierte  Fehlpackun- 
gen  werden  im  Bereich  der  Prüfstation  20  ausge- 
sondert.  Zu  diesem  Zweck  ist  ortsfest,  nämlich  an 
der  oberen  Tragwand  28,  ein  Auswerferorgan  53 
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angebracht.  Dieses  besteht  aus  einem  Druckmittel- 
zylinder  54,  dessen  Kolben  55  an  einem  Randbe- 
reich  der  oberen  Seitenfläche  13  zum  Auswerfen 
der  Packung  10  Anlage  erhält.  Die  (fehlerhafte) 
Packung  10  wird  so  in  einfacher  Weise  aus  der 
Position  zwischen  den  Fördergurten  35,  36  nach 
unten  ausgestoßen.  Die  untere  Tragwand  29  ist  im 
Bereich  des  Auswerferorgans  53  mit  einer  Ausneh- 
mung  56  für  den  Durchtritt  der  Fehlpackung  verse- 
hen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  elektro-optischen  Abtasten,  ins- 
besondere  zum  fotografischen  Abbilden  von 
kubischen  oder  quaderförmigen  Gegenstän- 
den,  wie  Zigaretten-Packungen,  mit  wenigstens 
einem  schräg  zur  abzutastenden  Packung  an- 
geordneten  Prüforgan  (Kamera),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Packung  (10)  lediglich 
an  zwei  einander  diametral  gegenüberliegen- 
den  Ecken  oder  Kanten  (Querkanten  17,  18) 
der  Packung  (10)  gehalten  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Packungen  (10)  während  des 
Transports  relativ  zur  ortsfesten  Kamera  (48) 
an  zwei  einander  diametral  gegenüberliegen- 
den,  in  Förderrichtung  weisenden  Kanten 
(Querkanten  17,  18)  von  einem  Förderorgan 
erfaßt  werden. 

3.  Vorrichtung  zum  elektro-optischen  Abtasten, 
insbesondere  zum  fotografischen  Abbilden, 
von  kubischen  oder  quaderförmigen  Gegen- 
ständen,  wie  Zigaretten-Packungen  des  Typs 
Klappschachtel,  mit  wenigstens  einem  schräg 
zur  abzutastenden  Packung  angeordneten 
Prüforgan  (Kamera  48),  wobei  die  Packungen 
(10)  im  Bereich  einer  Prüfstation  (20)  durch 
Endlosförderer  an  der  Kamera  (48)  vorbeibe- 
wegbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Packungen  (10)  jeweils  durch  einen  Förder- 
trum  (37,  38)  zweier  einander  gegenüberlie- 
gender  Endlosförderer  (Fördergurte  35,  36)  im 
Bereich  einander  diametral  gegenüberliegen- 
der  Ecken  oder  Kanten  (Querkanten  17,  18) 
erfaßbar  und  transportierbar  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  quaderförmigen  Packungen 
(10)  eine  Vorderfläche  (11),  eine  Rückfläche 
(12),  Seitenflächen  (13,  14),  eine  Stirnfläche 
(15)  und  gegenüberliegend  eine  Bodenfläche 
(16)  aufweisen,  wobei  die  Packungen  (10) 
durch  die  Fördergurte  (35,  36)  entlang  von 
einander  diametral  gegenüberliegenden  Pak- 
kungskanten  (Querkanten  17,  18)  erfaßbar  sind, 

die  zwischen  einer  Seitenfläche  (13,  14)  einer- 
seits  und  der  Stirnfläche  (15)  oder  Bodenflä- 
che  (16)  andererseits  gebildet  sind. 

5  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kamera  (48)  ortsfest 
neben  der  Bewegungsbahn  der  Packungen 
(10)  angeordnet  ist,  derart,  daß  bei  der  fotogra- 
fischen  Abtastung  eine  in  Transportrichtung 

io  rückwärtige  Fläche  (Rückfläche  12),  eine  obe- 
re  Seitenfläche  (13)  und  die  Stirnfläche  (15) 
erfaßbar  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
15  zeichnet,  daß  auf  der  zur  Kamera  (48)  gegen- 

überliegenden  Seite  der  Bewegungsbahn  der 
Packungen  (10)  ein  Spiegel  (49)  ortsfest  ange- 
bracht  ist,  der  die  durch  die  Kamera  (48)  nicht 
erfaßten  Flächen  der  Packung  (10)  abbildet, 

20  insbesondere  Vorderfläche  (11),  Seitenfläche 
(14)  und  Bodenfläche  (16). 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 

25  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Packungen  (10) 
durch  Bandförderer  (22,  23)  der  Prüfstation 
(20)  zuförderbar  sind,  wobei  die  Packungen 
(10)  mit  einander  gegenüberliegenden  Flä- 
chen,  insbesondere  mit  den  Seitenflächen  (13, 

30  14)  an  den  oberhalb  und  unterhalb  der  Bewe- 
gungsbahn  der  Packungen  (10)  angeordneten 
Bandförderern  (22,  23)  anliegen  und  daß  die 
Fördergurte  (35,  36)  zum  Transport  der  Pak- 
kungen  (10)  im  Bereich  der  Prüfstation  (20)  in 

35  einer  Schrägstellung  zu  den  Bandförderern 
(22,  23)  angeordnet  sind,  derart,  daß  die  Pak- 
kungen  (10)  ohne  Veränderung  der  Relativstel- 
lung  an  den  einander  diametral  gegenüberlie- 
genden  Querkanten  (17,  18)  erfaßbar  sind. 

40 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  sowie  einem 

oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Fördergurte 
(35,  36)  über  Umlenkrollen  (39,  40)  mit  schräg- 

45  gestellten  Drehachsen  geführt  sind,  derart,  daß 
die  Querkanten  (17,  18)  etwa  mittig  an  den 
Fördertrums  (37,  38)  anliegen. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  sowie  einem 
50  oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kamera  (48) 
mittig  zu  einer  gedachten  Diagonalen  (50)  zwi- 
schen  den  durch  die  Fördergurte  (35,  36)  er- 
faßten  Querkanten  (17,  18)  angeordnet  ist,  und 

55  zwar  oberhalb  der  Bewegungsbahn  der  Pak- 
kungen  (10)  und  seitlich  versetzt  zu  diesen. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  sowie  einem 

4 
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oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  ge- 
kennzeichnet  durch  ein  Auswerferorgan  (53) 
für  fehlerhafte  Packungen  (10),  wobei  das  Aus- 
werferorgan  (53)  im  Bereich  der  Prüfstation 
(20)  oberhalb  der  Bewegungsbahn  der  Packun-  5 
gen  (10)  benachbart  zur  oberen  Querkante  (18) 
bzw.  benachbart  zum  oberen  Fördergurt  (35) 
für  diese  Querkante  (18)  angeordnet  ist,  derart, 
daß  durch  Abwärtsbewegung  eines  Kolbens 
(55)  die  fehlerhafte  Packung  (10)  nach  unten  10 
ausgestoßen  wird. 
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